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Die Gebührenordnung gilt nur im Zusammenhang mit der Gebührenregelung des Fördervereins 
Akademie 2.Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. 
 
Ab dem 01.07.2024 gilt im Geschäftsbereich Nord die folgende Gebührenordnung (Kontaktstellen 
Eberswalde, Schwedt): 
 
 
Gebühren: 
 
1 UE = 45 Minuten 

Veranstaltungen und 
Workshops 

In €/UE 

Einzelveranstaltungen (z. Bsp. 
Vorträge) 

3,50 

Workshops (3 bis 8 UE) 4,00 – 5,00 

Kurse  

Sprachkurse 4,00 

IT, Medien, mobile Endgeräte 4,50 

Gesundheitskurse/Bewegung 
(Einführung) 

4,00 

Kultur und Gestalten 
(Einführung) 

3,50 – 5,00 

 
Abweichungen von der Gebührenordnung bedürfen der Zustimmung des Geschäftsbereichsleiters. 
 
Die Mindestteilnehmendenzahl in Kursen beträgt sechs Teilnehmende. Liegt die Zahl der 
Teilnehmenden unter sechs, kann der Kurs durchgeführt werden, wenn die Teilnehmenden ein neu 
kalkuliertes Entgelt auf der Basis eines Kurses mit 5 TN akzeptieren, das auf die geringere 
Teilnehmendenzahl umgelegt wird. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jens Forkel 
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